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Fachteil

Anliegen an die Bodenverbesserungen
und landwirtschaftlichen Hochbauten
aus der Sicht eines kantonalen
Bauernsekretars und eidgendssischen
Parlamentariers

U. Nussbaumer

Die Grundeigentiimer sind heute durch die sehr komplex gewordenen Giiterzu-
sammenlegungsverfahren vielfach Gberfordert und deshalb oft nicht bereit, solch
umfassenden Unternehmen zuzustimmen. Wo freiwillige Pachtlandarrondierun-
gen nicht zustande kommen, ist der Wert der Giiterzusammenlegung (GZ) die nur
das Eigentum umgruppiert, ein relativer. Es wiére die Moglichkeit zu priifen, die
Statuten der Flurgenossenschaften auf die Arrondierung zu beschrinken und den
Strassenbau den Einwohnergemeinden zu liberlassen.

Bei der Subventionierung von Hochbauten sollte darauf geachtet werden, dass
keine zu grossen Viehwirtschaftsbetriebe geschaffen werden, welche die Nach-
barbetriebe konkurrenzieren und zur Uberlastung des Marktes beitragen. Die
Raumprogramme und Betriebsvoranschlage miissen so gestaltet werden, dass
kein Zwang zur Expansion und zur Mehrproduktion entsteht.

Aujourd’hui, les procédures de remaniements parcellaires sont devenues d’une
complexité qui souvent décourage les propriétaires fonciers de consentir a une en-
treprise de cette envergure. La valeur d’'un remaniement parcellaire qui ne regrou-
perait que les terres en propriété — sans regroupement volontaire des terres affer-
meées - n’est que relative. Il faudrait examiner I'utilité de limiter les statuts des syndi-
cats d’améliorations fonciéres au regroupement des terres et d’en exclure la con-
struction des chemins, qui incomberait aux communes.

Lors du subventionnement de constructions rurales, il faudrait veiller a ne pas créer
de trop grandes exploitations d’élevage de bétail, qui concurrencent leurs voisins
et contribuent a surcharger le marché. Les programmes d’aménagement et les bud-
gets d’exploitation doivent étre congus de facon a éviter toute contrainte a I'expan-
sion et a une augmentation de la production.

die sie dann in die Nahe der Bahn oder der
kiinftigen Autobahnauffahrt arrondieren
konnte. Die Bauern erhielten Bauernland
und entsprechend ihren Wiinschen auch
Bauerwartungsland, das wegen fehlender
Zonengrenzen unbeschrankt zur Verfu-
gung stand.

Beispiel aus dem solothurnischen Gau:
Die Bodenverbesserungen im Kanton So-
lothurn'dienten der Schaffung tiberdimen-
sionierter Industriezonen:

1. Bodenverbesserungen
in der Vergangenheit

Als ich vor 25 Jahren mitten im Verfahren
das Préasidium einer Schatzungskommis-
sion Ubernehmen musste, wusste man
von Raumplanung noch wenig. Bauland
und Bauernland waren bereits bonitiert
ohne Berlcksichtigung der Baulandnut-
zung. Bauland war dort, wo die Bauinter-
essen lagen. Bauernland war dort, wo
keine Bauinteressen lagen.

Industrien kauften zu landwirtschaftlichen
Verkehrswerten vor der Neuzuteilung ir-
gendwelche Landparzellen zusammen,

Die Bodenverbesserungen der Nach-
kriegszeit stutzten sich auf Art. 5 des Bun-

In GZ ausge- uberbaut zurick-
schieden* 1986* gezont
1966 Gunzgen ca. 45ha 4 ha 28 ha
1970 Hagendorf ca. 15ha 4 ha —_
1964 Harkingen ca. 30ha 10 ha —_
1965 Egerkingen ca. 28 ha 11 ha —_
1963 Neuendorf ca. 22ha 14 ha —
1985 Niederbuchsiten ca. 6ha 2ha —
1980 Oberbuchsiten ca. 5ha 2ha 2ha
1963 Oensingen ca. 50ha 12 ha 15 ha
201 ha 61 ha 45 ha
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desgesetzes zur Erhaltung des bé&uerli-
chen Grundbesitzes (EGG) ab:

Art. 5 (EGG):

«Das landwirtschaftliche Areal der
Schweiz soll nach Mdglichkeit seinem
Zweck erhalten bleiben.

Die Kantone bestimmen, gegebenenfalls
unter Berucksichtigung der Vorschriften
Uber die regionale Planung, ob, unter wel-
chen Voraussetzungen und in welcher
Form flr Verminderung des Kulturlandes
bei Verausserungsgeschaften Ersatz zu
bieten ist, sei es durch Indienststellung
von Grund und Boden fir die landwirt-
schaftliche Nutzung, sei es durch Geldbei-
trage zu diesem Zweck oder zur Verbes-
serung von bereits landwirtschaftlich ge-
nutztem Boden.»

Doch niemand kiimmerte sich in den sech-
ziger Jahren um diese und um die im Land-
wirtschaftsgesetz gegebenen Grundla-
gen. Landwirtschaftsgebiete waren bis
zum Erlass der dringlichen Massnahmen
auf dem Gebiet der Raumplanung Rest-
werte, Komplementarflaichen zu lohnen-
deren, bodenverandernden Nutzung. Die
gleichen Kulturingenieure, die den Boden
entwassern, erschliessen und arrondieren
halfen, stellten ihr Ingenieurwissen in den
Dienst der Zweckentfremdung und der
Zerstérung des ehedem mit viel Aufwand
meliorierten Bodens. Ahnlich wie die Kul-
turingenieure verhielten sich auch viele
Bauern.

Das Bodenverbesserungsverfahren sel-
ber war damals noch einfach. Mit dem
Grundeigentimer- und Flachenverzeich-
nis sowie dem Perimeterplan und dem
Statutenentwurf in der Hand konnte man
ein Unternehmen griinden.

2. Bodenverbesserungen
heute

Raumplanung und Bodenverbesserungen
sind heute besser aufeinander abge-
stimmt. Bauernland wird in Landwirt-
schaftszonen eingeteilt. Die Perimeter fur
Flurbereinigungen meiden Siedlungsge-
biete. Umlegungen zum Zweck der Zonen-
entflechtung oder gar mit dem Ziel, Bauzo-
nen in weniger wertvolle Béden zu verle-
gen, sind noch selten. Einzig der Kanton
Waadt verfugt Uber die diesbezlglichen
gesetzlichen Grundlagen.

Es ist zwar richtig, wenn der Bund vor In-
angriffnahme von Integralmeliorationen
die abgeschlossene Zonenplanung vor-
aussetzt. Was aber, wenn in deren Verlauf
Bauernhofe eingeschlossen oder abge-
schnitten werden? Im Kanton Solothurn
werden zwar die Hofparzellen der Bauern-
hofzone zugeschlagen. Viel ebenes Land
wird in Ubergrossen Industriezonen belas-
sen. Wohnbauzonen werden nicht an die
Hange verlegt, so dass viele wertvolle Fla-
chen gar nicht dem Meliorationsperimeter
zugeschlagen werden kénnen.
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Partie rédactionnelle

1. Beispiel zu These 7

Finanzierung des Scheunenneubaues bei verschiedener Intensitat

Intensiv 500 000.— Scheunenbaukosten Extensiv 470 000.—
150 000.— Alte Schulden 150 000.—
30 000.— Eigenleistung Arbeit 40 000.—
400 000.— 1. Hyp. bis Ertragswert 320 000.—
100 000.— Subvention pauschal 90 000.—
(Stallsanierung)
120 000.— Investitionskredit 170 000.—
650 000.— 650 000.— 620 000.— 620 000.—
27 100.— Schuldenfreie Ersparnis 23 200.—
9 000.— Verfligbare Gebaudeamortisation 9 000.—
22 000.— Zinsendienst 1. Hyp. 17 600.—
8 000.— Tilgung 1. Hyp. (IBG) 6 400.—
6 000.— Tilgung IK 20 Jahre 8 500.—
36 100.— 36 000.— 32 200.— 32 500.—-

400 000.-/ 5,5% / 8 000.—
220000.-/ — /6100.—
(36 Jahre)*

Dito ohne Subventionen
1. Hypothek
Tilgungsdauer IK

320 000.—/ 5,5% / 6 400.—
260 000.—/ — /8200.—
(32 Jahre)*

(ungesetzlich)*

2. Beispiel zu These 7
Betriebsbudget und Finanzbedarf bei verschiedener Intensitit im Flachland

Maximale Produktion Optimale Produktion

Ertrag Direktkosten DfE* Flache Flache Ertrag Direktkosten DfE
27 200.— 7 000.— 20 000.— 4 ha Weizen 4 ha 22 000.— 6 000.— 16 000.—
22 000.— 3700.— 18 500.— 4 ha Futtergetreide 4 ha 20 000.—- 3200.— 16 800.—
10 800.— 5200.— 5600.— 1 ha Kartoffel 1ha 9800.— 4 200.— 5600.—
7,20 ha Rindvieh 7,20 ha
GVE GVE
134 200.— 41 500.— 92700—- 27,7 24 105 600.— 21 600.— 84 000.—
(6300 kg Kuh (5500 kg / Kuh
— — — Obst / Gemuse / Hihner 8 900.— 4 500.— 4 400.—
194 400.— 57 600.— 136 800.— 166 300.— 39500.— 126 800.—
Strukturkosten
16 100.— Gebaude 16 100.—
25400.— Maschinen und Zugkraft 22 900.—
7 000.— 48 500.— Allg. Betriebskosten 5600.— -44600.—
88 300.— Betriebseinkommen 82 200.—
17 000.— Léhne fur Angestellte 14 800.—
2500~ -19500.— Pachtzinsen 2500.— 17 300.—
68 800.— Schuldenfreies landw. Einkommen 64 900.—
4 VbE 41 700.— Verbrauch inkl. Steuern ohne Wohnungsmiete 41 700.—
27 100.— Schuldenfreie Ersparnis 23 200.—

(* DfE = direktkostenfreier Ertrag)
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Fachteil

Die Vorbereitung von Gesamtmelioratio-
nen wird heute derart verkompliziert, dass
die Grundeigentimer abgeschreckt wer-
den, solche Werke tberhaupt in Angriff zu
nehmen. Es flihrt sehr weit, wenn im Rah-
men der Vorbereitungen detaillierte Ko-
stenvoranschlage, eine landwirtschaftli-
che Vorplanung mit Bodeneignungskar-
ten, Wegnetzentwiurfe, Einzelaufnahmen
von Eigentum und Pacht im alten Zustand
fur jeden Betrieb, Erforschung der soziolo-
gischen Gegebenheiten, Kontrolle des al-
ten Zustandes usw. verlangt werden.

These 1

Die Grundeigentiimer sind in diesem inte-
gralen und vielschichtigen Verfahren tber-
fordert. Wo freiwillige Pachtlandarrondie-
rungen nicht zustandekommen, ist der
Wert der GZ, die nur das Eigentum um-
gruppiert, ein relativer. Das Grindungs-
verfahren und die Durchfiihrung ist zu ver-
einfachen.

Die Tendenz, zu Teilperimetern zurtickzu-
kehren, ist kein Allerweltsmittel. Die Frage
der Durchfiihrung in Etappen stosst bei
den Geometern nicht auf Gegenliebe.
Trotzdem bleiben wenigstens im solothur-
nischen Schwarzbubenland wegen des
komplexen Verfahrens Umlegungen auf
Jahre hinaus verunmdglicht.

These 2
Wir Gberlegen uns, die Statuten der Flur-
genossenschaften nur auf die Arrondie-

rung zu beschrénken und den Strassen-
bau den Einwohnergemeinden zu Ubertra-
gen. Voraussetzungen hiefur wéaren glei-
che Subventionssétze. Die Flurgenossen-
schaft wiirde nur die Wegareale ausschei-
den. Bund und Kantone sollen die Vorar-
beiten vor der Griindung auf den urspriing-
lichen Stand zuruckfihren.

3. Landwirtschaftliche
Hochbauten

These 4

Den landwirtschaftlichen Kreditkassenlei-
ter und den Meliorationsamtern wird heute
von seiten der Bauern 6fters vorgeworfen,
sie hatten mit der Schaffung zu grosser
Viehwirtschaftsbetriebe mitgeholfen, den
Markt zu tberlasten. Dieser Vorwurf ist flr
kinftige Foérderungen ernst zu nehmen.
Es geht nicht an, einzelnen zu helfen und
ihre Nachbarbetriebe zu konkurrenzieren.

These 5

Bei der Planung ist vom bestehenden
Milchkontingent auszugehen. Wer heute
mit 20 Kihen 80000 kg Milch produziert,
der wird in wenigen Jahren dieselbe
Menge mit 15 Kuhen liefern. Auf die frei-
werdenden Platze kann er nicht mehr
ohne weiteres Mastvieh stellen, sonst ge-
fahrdet er den Markt.

These 6

Das Raumprogramm ist entsprechend
dieser Tatsache zu gestalten, weil zuviel
gebaute Platze expansionfreudige Bauern
zur Zupacht und zum Zukauf um jeden
Preis anfeuern.

Der landwirtschaftliche Betriebsvoran-
schlag muss so gestaltet werden, dass er
den Zwang zur Expansion und Mehrpro-
duktion wegnimmt.

(Siehe Tabellen auf Seite 390)

These 7

Massigung der Produktion heisst mehr
Strukturférderungsmittel, weil die Gesamt-
belastung nur-tragbar wird, wenn sparsa-
mer gebaut und die 1. Hypothek tiefer an-
gesetzt wird.

These 8

Kleinere und mittlere Betriebe kénnen we-
gen der kleineren Milchkontingente nicht
mehr mit verzinslichen Mitteln bis zum Er-
tragswert belastet werden. Die Hochbau-
subventionen sind in irgend einer Form
beizubehalten.

Adresse des Verfassers:
U. Nussbaumer
Ing.-agr., Nationalrat
Rainstrasse 14
CH-4533 Riedholz

Der 6. Landwirtschaftsbericht und seine
Bedeutung fiir das Meliorationswesen

Was bringt der sechste Landwirtschaftsbericht
fur die Bodenverbesserungen und
landwirtschaftlichen Hochbauten?

F. Helbling

Strukturverbesserungsmassnahmen bedingen hohe Investitionen und haben eine
Lebensdauer von 20 bis 50 Jahren. Es stellt sich die Frage, ob sie liber diese Zeit-

raume den technischen Anforderungen noch geniigen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist ein gewisser Strukturwandel nétig. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht sind jene Strukturen zu fordern, bei denen die Produk-

tion auch Vorteile fiir die Landschaftspflege und die Landesversorgung bringt.
Fir die Meliorationen ergeben sich folgende Forderungen:

— Projekte unterstiitzen, die geeignet sind, die Kosten zu senken und die bauerli-

che Arbeit zu erleichtern

— produktions- und ertragssteigernde Massnahmen zuriickstellen
— Férderungsmassnahmen sollen Unterstiitzung zur Selbsthilfe sein

— Prioritat haben Massnahmen mit Gemeinschaftscharakter wie Guterzusammen-
legungen, Arrondierungen, Wegebauten, Wasserversorgungen und Gemein-
schaftsstalle

— in erster Linie Familienbetriebe mit genligender betriebseigener Futterbasis un-
terstiitzen.
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1. Einleitung

Im dritten Teil des sechsten Landwirt-
schaftsberichtes werden die Richtlinien fur
die kunftige Landwirtschaftspolitik des
Bundesrates erlautert. Ich habe die Auf-
gabe, Sie Uber einen Teilbereich etwas
ausfuhrlicher zu orientieren. Es geht um
den Stellenwert der Strukturverbesserun-
gen im Rahmen der Agrarpolitik des Bun-
des. Man muss immer wieder darauf hin-
weisen, dass die Unterstiitzung von Bo-
denverbesserungen und landwirtschaftli-
chen Hochbauten nicht isoliert betrachtet
werden kann, sondern sie sich in ein Ge-
samtkonzept einfligen muss. Die Ver-
knUpfung mit verschiedenen Zielsystemen
flhrt zu Problemen, weil diese nicht wider-
spruchsfrei sind. Ich werde deshalb versu-
chen, in einer Art Auslegeordnung die Pro-
blematik zu umreissen.

Strukturverbesserungen sind a priori auf
Langfristigkeit ausgerichtet. Technische
Massnahmen, ausgefiihrt in schweizeri-
scher Qualitat, d.h. angepasst an das all-
gemeine Lebensniveau, an die moderne
Technik und an die Anforderungen der
verschiedenen Schutzinteressen bedin-

391



	Anliegen an die Bodenverbesserungen und landwirtschaftlichen Hochbauten aus der Sicht eines kantonalen Bauernsekretärs und eidgenössischen Parlamentariers

